
5ewper auchitor lauturn k vuvecsnsMno refwnav»

Veiatus totier? ssvvr » äi..

Da ich den Abdruck der gegenwärtigen Schrift besorgt hab-,

so darf ich auf die Nachsicht des Verfassers zählen, wenn ich

einige Seiten derselben für mich in Beschlag nehme.

Der General-Advokat, Herr Sandt, der in dem Archiv

für das Civil- und Sriminalrecht, welches zu Cöln

erscheint, Urtheile des Königl. Appellations - Gerichtshofes und

des Königl. R-visions-und CassationshofeS abdrucken läßt, hat

i« der letzten Zeit drei Prozesse mitgetheilt, die mich per¬

sönlich betreffen. ')

Er spricht zuerst von einer Stempel-Contravention, die ich

mir hatte zur Last kommen lassen. Solche Contraventionen un¬

terstellen entweder die Absicht, den Staat um die Gebühren

betrügen zu wollen, oder eine Unkunde des Gesetzes; keine«

von beiden kann ich auf mir haften lassen. Ich bemerke daher,

daß in dem Akt, der die Stempel-Contravention bilden soll,

ich nicht als kontrahircnder Theil erscheine; daß ich denselben,

da in einem mir anvertrauten Prozesse Gebrauch davon ge¬

macht werden mußte, auf dem Stempelamt vorgezeigt und ich

in dem aufgenommenen Protokoll blos auf den Grund des §.

»» der Stempclordnung sigurire; daß die dritte Kammer des

Landgerichts erkannt hat, daß keine Stempel - Contraoention

") Es fällt auf, daß Hr. Sandt, der so manchen Rechtsstreit zur
Schau ausstellt, ohne sich darum zu bekümmern , ob die Publi-
cität den prozeßführenden Theilen angenehm oder unangenehm
sey, es dem Hrn. Aldcnhooen so sehr übel genommen hat, daß
dieser seine Meinung als Rechtsgclehrter über den bekannten
Rechtsstreit des Hrn. Schaafhausen wider ihn, (Hrn. Sandt)
öffentlich ausgesprochen hat. In dem Westphälischen
Anzeiger (i8?4 , Nr. rch recensirt der

die Druckschriften der Hrn. Aldenhovcn und Sandt. Er
sagt unter andern: »Die letztere Schrift ist durch den Ver-
»druß des Hrn. Sandt darüber, daß grade Aldenhoven ge-
»gen ihn aufgetreten und ihm das Prädikat von geweigert
»hat, provozirt. Die Leser werden allerhand Interessantes
»darin entdecken, schwerlich aber durch den Styl sich befrie-

„ j »digt finden ; wirklich scheint , daß Hr.^ v. Sandt hier im
»Eiser die Besonnenheit verloren , wahrend AldenhovcnS
»Schrift kalt und ruhig ist.«



vorhanden sey, ») Da dem Hrn. Sandt die Akten zu Gebot ge¬

standen haben , so hätt« er diese Bemerkungen hinzufügen

müssen. Uebrigens hatte das Urtheil des Königl. Cassationsho-

fe§ , womit Hr. Sandt seine Compilation bereichert hat, durch¬

aus keinen' Werth für die Abonnenten; denn, daß, »ach der

Ansicht des höchsten Gerichtshofes, womit auch ich einverstan¬

den war, Stempel-Contraventionen nicht vor die Civilgerichte,

sondern vor die Zuchtpolizeigerichte gehören, wußten dieselben

schon aus dem Archiv, Band S, Abth. 2, Seite r»o.

Hr. Sandt erwähnt ferner der Recusation, die ich, in ei¬

nem Disciplinar-Verfahren, gegen da« ganze Landgericht ein-

gemittelt habe. Hr. Sandt, der die Prozedur vor Augen hatte,

konnte darauf aufmerksam machen, daß , nicht ich, sondern das

Landgericht selbst, obgleich ei früher eine Recusation der Art

für unzulaßig gehalten und erklärt hatte, mein Gesuch, um

Verweisung vor ein anderes Gericht wegen legitimen Verdachts,

an den Königl. Cassationshof geschickt hat; daß ich, bei diesem

Gerichtshofe, die Einrede der Inkompetenz entgegen gestellt»

und in meiner Denkschrift, mich auf mehrere Urtheile des Cas«

sationshofcs zu Paris stützend, ausgeführt habe, daß der Chef

der Justiz über solche Rccusationen, wenn das Disciplinar-

Verfahren blos wider einen ministeriellen Beamten z.B.

wider einen Gerichtsvollzieher, eingeleitet worden, abzuspre¬

chen allerdings befugt sey , aus dem einfachen Grunde, weil

das hohe Justiz - Ministerium über Strafcrkcnntnisse, die in

Prozessen der Art erfolgen, in letzter Instanz entscheidet; daß

aber in Fällen, wo das Disciplinar-Verfahren wider «inen

Advokaten, gleichviel ob derselbe nur Advokat oder zugleich

auch Anwalt sey, "*) Statt findet, einzig und allein der königl.

Die Frage war: ob von einem Verkaufe von Mobilien,
unter Privatuntcrschrift, der im I. iöi6 aus gesetzmäßiges
Stempelpapier geschrieben worden und der nicht in einer
bestimmten Frist, wie die Verkaufe der Jmmöbel und die
Pacht-und Miethverträge, der Einregistrirung unterworfen
war, dermalen, »ach dem ». 4^ der Stempelordnung, die
vierfachen Gebühren als Strafe entrichtet werden müssen?

Man kann als Advokat fungiren, ohne Anwalt zu seyn; man
kann aber nicht als Anwalt fungiren, ohne Advokat zu seyn.
Der Anwalt ist, wieder Königl. Cassationshof zu Berlin in
seinem Urtheil vom 2b. Februar eb-Z anerkannt hat, der
Schatten, das Anhängsel des Advokaten, bei dem er auch an
den Tisch geht. Hierüber verweise ich aus mein«: Akten»



AppellativnSgcrichtshof, welcher über »iSciplinar-Beschlüsse der

Landgerichbe gegen Advokaten in letzter Instanz zu erkennen

hat, über den Werth oder Unwerth der Accusativ» aburtheilen
könne.

Endlich hat Hr. Sandt den Beschluß des Landgerichts vom

2Üten Oktober >822 (gefaßt, wie es verlautet, mit b Stimmen ?

gegen 5) in das Archiv aufgenommen — den nämlichen Be«

schluß, worin, was in den Annalen der französischen Gerichte

ohne Beispiel ist, das Landgericht, als untergeordnetes Gericht»

sich erlaubt hat, einem, von der höhern Justizbehörde ( dem

Königl. AppcllationSgerichtshofe) im Jnstanzenzuge erlassenen

Urtheile vom 4. Okt. 1822 , wodurch ihm befohlen ward , mich '

meineAmts-Berrichtungen als Advokat und als Anwalt fortsetzen

zu lassen, keine Folge zu leisten, und dadurch sich von dem Königl.

Cassationshofe, in dem Urtheil vom 26. Febr. rSsZ, nachstehende

Rüge zugezogen hatt

daß, nach allem diesen, da von dem Beschlusse des Land¬

gerichts vom 1. August, sowohl was die Suspension als Ad»

vokat, als was die verordnete Vollstreckung überhaupt be¬

trifft, die Berufung zuläßig war, dieses Gericht (das Land¬

gericht zu Eoblenz) sich der daraus Bezug habenden Entschei»

dun; des AppellationShofes fügen mußte, und, ohne alle

Grundsätze der hierarchischen Ordnung zu verle¬

tzen, sich kein Urtheil über das Erkenntniß

dieser höhern Behörde erlauben, viel

weniger in förmliche Opposition setze»

dürfte.

Hinsichtlich des Inhalts des Beschlusses vom 2b. Oktob. cS,2

beziehe ich mich auf die oben erwähnten Aktenstücke , vres und

4tes Heft, welche auch in den Buchhandel gekommen sind. Als

daS Landgericht schon amtliche Kenntniß von dem Urtheile des

Königl.

stücke, die am 12. und 22. März 1822 zu Kreuz-
nach stattgehabten Verhaftungen betreffend,
lltcS Heft, Seite iig, und 4tes Heft, Seite -/>. Das
Disziplinar-Bersahren , worin ich die Rccusation erklärt habe,
harte übrigens keine unangenehme Folge» für mich i aber mei¬
ne Bitt- , daß in dem Archiv der Oberprokuratur nachgese¬
hen werden möchte, ob sich keine Denunciationen und Be¬
schwerden gegen ministerielle Beamten vorfänden, die zu
Disciplinar-Berfahrcn geeignet wären, ward nicht berück«
fichtigt.



königl. Cassationshofes erhalten hatte, verweigerte es noch im¬

mer , mich als Advokat-Anwalt auftreten zu lassen, und ich

mußte bei dem königl, Appellations - Gerichtshofe ein zweites

Urtheil erwirken, dessen Inhalt von der Art war, daß das

Landgericht es nicht wagt», auf seiner Weigerung ferner zu

beharren. Durch die provisorische Vollstreckung des Suspensions»

Beschlusses —gegen den Buchstaben und den Geist des Gesetzes,

gegen den Inhalt der Umschreiben der franz. Justizministcr, ge¬

gen die Befehle des hohen Justizministeriums zu Berlin vom

»y. April, ra. und lg. Juli 1822 — und durch die Nichtbeach¬

tung des angeführten Urtheils des königl. Appellationsgerichts-

hofcs, ist mir, während einer beinahe neunmonatlichen Sus¬

pension, ein Schaden von mehr als 3->oo Rthlr. zugefügt wor¬

den. Familienvater, halte ich es für Pflicht, aufzubieten, was

nur immer im Reiche der Möglichkeit liegt, um zu dem Er-

satze dieses Schadens zu gelangen. Bor und nach der, über

mich verhängten Suspension, enthält kein Suspensions-Veschluß

des Landgerichts den Ausatz der provisorischen Vollstreckung.

Nur bei mir » der ich in der Criminal-Prozedur von Ercuz»

nach, in die man mich nicht verwickeln konnte und die ich in

allen ihren Theilen zu einem, für die Beschuldigten günstigen

Ausgange geführt habe, federleichte Federsünden begangen ha¬

ben soll, ward jener verhängnisvolle Zusatz gemacht und ver¬

wirklicht. Nicht genug, daß ich, durch den Beschluß des Land¬

gerichts vom i. August 1822 und ohne haltbaren Grund, meine

politische Existenz verlieren sollte, ward auch meine persönliche

Freiheit gefährdet; denn, in einem Begleitungsschreibcn, bei

Gelegenheit der Versendung des Suspensions-Beschlusses nach

Berlin, gicng man so weit, den Verdacht auf mich zu wälzen,

daß ich der Verfasser eines, dritthalb Jahre früher im consri-

»»limnial erschienenen plumpen Aussatzes sey. Vergebens habe

ich, mich auf das Herkommen unter der franz. Regierung be¬

rufend , nach welchem solche Empfehlungsbriefe den Berheiligten

ohne alle Schwierigkeit mitgetheilt wurden, bei dem Justizmi¬

nister Herrn v. Kircheisen um eine Abschrift des Beglcitungs-

berichtes gebeten; ich habe aber dermalen Hoffnung, daß, in

dieser Beziehung, mein Gesuch ein geneigtes Gehör finden

dürfte. Mit Unrecht sucht ein deutsches Blatt das Verfahren

gegen mich auf das Fehlerhafte der rheinischen Institutionen zu

schieben. Die Urtheile des königl. AppellationöhofeS und des

Z



kömgl. EassatisnShofes beweist» » daß auf die rheinischen Insti¬

tutionen keine Schuld zurückfällt. Hätte daS Landgericht sich in

dem Kreise der bestehenden Gesetzgebung und der vorhandenen

Ministerial-Reskripte bewegt, hätte es den Aauberkreis nicht

überschritten, so wäre die provisorische Vollstreckung des Sus»

pensions'Bcschlusses nicht ausgesprochen, und das Urtheil »eS

königl. Appellationshofes wäre beachtet worden.

In meiner Druckschrift habe ich die Gründe angegeben, die

mich bestimmt haben, vor dem Landgerichte nicht zu erscheinen,

unter andern den, daß man mir, vor dem Erscheinungstage,

die Einsicht der Akten nicht gestatten wollte, namentlich die Ein»

ficht meiner Briefe an einen Clienten und alten Freund,

worin ich, unter besondern Umständen, mehr Vertrauen in «i»

nen der Räthe, als in 4 andere, geäußert habe. Das Landge»

richt, anstatt einen C o n t um a c i a l - Beschluß zu fassen, und

mir die Opposition offen zu lassen, fand für gut, sogleich ei»

nen S nd beschluß zu verkünden, den ich, da mir die Opposi¬

tion abgeschnitten war, nur durch vie Berufung angreifen konnte.

Mir hat Herr Sandt, gewiß ohne es zu wollen, durch die

Publicität, die er dem Beschlusse vom 26. Oktober 1822 gege»

den, einen großen Gefallen erzeigt. In den erste» Tagen des

Monats April 182? hielt ich, i» Berufsgeschäften, mich in

Cöln auf. Der General-Prokurator, Herr Bölling » erfuhr,

daß ich meine Eingaben bei dem hohen Ministerium der Justiz,

den SuSpcnsionsbeschluß des Landgerichts betreffend, namentlich

die vom «3. März und l. April des nämlichen Jahres, worin

ich das Verfahren des Landgerichts und der Oberprokurator

nach Verdienst gewürdigt habe, zum Drucke befördern wollte.

Herr Bölling verlangte, das Manuscript zu lesen. Ich über»

brachte es ihm, und er drang mir das Versprechen ab, die

Buchdrucker-Presse nicht in Bewegung zu setzen. Mein Ver¬

sprechen war aber durch den Umstand bedingt, daß auch von

keiner andern Seite etwas über meinen Prozeß im Drucke er¬

scheinen dürfte. Ich deutete hierbei auf mein Verhältniß zu

Hrn. Sandt und auf das Archiv, welches derselbe, mit Bei¬

hülse mehrerer Advokaten, herausgiebt. Herr Bölling erwie¬

derte, daß Herr Sandt ja wissen müßte, daß DiSciplinar-Be»

schlüsse, ihrer Natur nach, nicht zur Offenkundigkeit geeignet

wären, uns daß er, als Herausgeber einer Zeitschrift, von

Archivstücken des Parket« nicht willkührlich Gebrauch machen



dürfte. Mein Versprechen bindet mich dermalen nicht mehr»

und das Disciplinar-Lerfahren wird , sobald ich meine Papiere

zurückerhalten habe» gedruckt werden, ganz so, wie ich dasselbe

bei dem Chef der Justiz und bei dem königl. Appelhofe geschil«

dcrt habe. Mein Versprechen würde ich dem» im vorigen Jahre

verstorbenen Herrn Bölling auch «och jetzt gehalten haben. Ich

bin nun einmal ein Sklave meines gegebenen Wortes. So habe

ich vor einigen Jahren einen Wechsel, den ich, nicht gegen Pro¬

vision , sondern blos aus Gefälligkeit acceptirt hatte und der an

manchem Mangel der Form kränkelte, beim Werfall bezahlt,

ohne es weder zum Proteste, noch zur Klage kommen zu lassen.

Das Handelsgericht würde mich , wenn ich die Einrede der In¬

kompetenz vorgeschützt Härte, nicht haben zur Zahlung verur»

theilen können.

Ich ergreife diese Gelegenheit, um einem Gerüchte zu wi«

dersprechen, das sich allgemein verbreitet hat. Herr Alden-

hoven und ich hätten — so heißt es — in einer formlichen De¬

nunciation , dem General-Prokurator Herrn Bölling und dem

Obcrprokurator Herrn Berghaus übergeben, darauf angetra¬

gen , wider Herrn Sandt, wegen folgender WeschuldigungSpunkte,

ein gerichtliches Verfahren einzuleiten:

,) Einiczung der Gendarmen bei Herrn Konk, und Verhaftung

desselben in seinem eigenen Hause , vom 2». Dezember »Lrü

bis zum b. Januar >817;

») Fassung der Eingabe des Herrn Sandt, bei dem königlichen

CassationShofe, im Oktober 1818;

Z) Verunglimpfung des Herrn Aldenhoven und anderer Personen,

in dem L ä st e r un g s - S y st e m und in den A n si ch t e n ,

zwei Druckschriften des Hrn. Sandt;

4) Die Denunciation des Herrn Sandt gegen Herrn Aldenho¬

ven, vom r3. Januar 1824, worin Ersterer sagt, Hr. Al¬

denhoven habe ihn in der Druckschrift, den Wechsel des Hrn.

Schaafhausen betreffend, verläumdet, habe ihn in seiner Ei»

Dieses Gerücht ist vielleicht daher entstanden, weil im Febr.
1824 die Druckschriften der Herren Sandt, Bremer, Stark
und Hartmann, und der Briefwechsel des Letztern mitStark
und Schröder , dem Herrn Bölling überschickt worden sind,
oder weil ich, am »ü. Jan. d.J., ein Exemplar der Schrif¬
ten der Herrn Stark und Hartmann an den Oberprokurator,
Herrn Berghaus, befördert habe.

^Mansche hierüber den Criminal-Prozeß gegen
Fonk, gedruckt bei Spitz, »ter Band, Seite üo.



gcnschaft «IS Beamter beleidigt, und habe seinen Kamen

(durch Weglassung des Wörtchens von) beschimpft; ')

i) das Prädikat von, welches Herr Sandt sich zur Ungebühr

beigelegt hat; ich sage: zur Ungebühr, weil, auf seinc

Reklamation, eine allerhöchste Cabinetsordre, vom 28. Mai

1824, die frühere Verfügung des Staatskanzlers Fürsten

Herr Aldenhoven ward, auf den Grund dieser Denunciation,
vor das Zuchtpolizeigericht gestellt, aber in beiden Instanzen
freigesprochen. Es scheint, daß die Verbreiter des erwähn»
ten Gerüchtes die Art. rgr und 212 der Criminalordnung,
oder gar den Art. 878 des Strafgesetzbuchs im Auge gehabt
haben. In der Denunciation heißt es, unter andern : »Der
n zweite Punkt betrifft die mir, hinsichtlich meines Namens,
» zugefügte Beschimpfung.« Ferner kömmt darin fol¬
gende Stelle vor: «Und er (Herr Aldenhoven) es hierdurch
" auf ein Extrem bringen wiro , wo der Geist der Parthci
>' sich aller Einwohner der Stadt und der Provinz bemäch-
" tigen , und zuletzt ein Verhältniß daraus entstehen wird ,
"das einem ungeheuern Baume gleicht, der seine Aeste weit
"herum ausdehnt, und welchen auszugraben man eine ganze
p Gegend durchwühlen müßte, u Wer hätte geglaubt, daß
man den verewigten Friedrich Schiller jemals eines Pla¬
giats würde überführen können? Und doch habe ich diesen
großen Geist auf einer solchen Sünde ertappt. Man sehe
Schiller« Werke, Ausgabe von Cotta, auter Band, Seite
421, Zeile 20; „Es gleicht einem ungeheuren Baum , der
"seine Aeste weit herum mit andern verschlungen hat, und
"welchen auszugraben man eine ganze Gegend durchwühlen
»muß.« Dieses Bild hat Schiller unverkennbar dem Herrn
Sandt escamotirt. Am Schlüsse der Denunciation sagt
Herr Sandt: "Jedenfalls wiederhole ich meinen crgeben-
" sten Antrag: das geeignete gesetzliche Verfahren auf An»
>, wendung der Strafen einleiten zu wollen , welche Herr
„Aldenhoven für die, mir durch die Druckschrift »Seine
"Ansichten?c. betitelt, zugefügten, groben Beleidigun-
" gen verwirkt hat; und bitte ich dabei, mich von desfallS
"getroffenen Verfügung geneigtest in Kenntniß setzen zu wol-
"len, indem ich mich darnach richten werde, ob und in wel»
" cher Art ich eine C i v il k l a z e auf Entschädigung
"anzustellen haben dürfte.»

Mich däucht, Herr Aldenhoven könne, wegen der grund¬
losen Denunciation des Herrn Sandt, dermalen eine gericht¬
liche Klage gegen denselben erheben , ohne Zweifel mit des,
serm Erfolge als die Entschädigungsklage wider Hrn. Wei¬
her , womit Herr Sandt in beiden Instanzen abgewiesen
worden ist.

*) Curiose Leute, die Advokaten----wollen uns glauben ma¬
che» , Schiller, der im I. r8oz gestorben ist, hätte
dem Herrn Sandt einen Gedanken entwendet, den die¬
ser erst im I. röa-f, und zwar verkrüppelt, zu Tage
gefördert hat! Note des Setzers.



von Hardenberg, wodurch dem Herrn Sandt da« Wörtleit,

von gestrichen worden, lediglich bestätigt hat, auch Herr
Sandt, seit geraumer Zeit, aus dem Adelstande in den Bür¬

gzrstand zurückgetreten ist. »)

Ich gebe mein Ehrenwort darauf, daß weder Hr. «ldenhoven ,

noch ich, jemals eine Denunciation in diesem Sinne, sey es bei

Hrn. Bölling , oder bei Hrn. Berghaus, eingereicht haben. Auch
wird man uns so viel Klugheit und Menschenverstand zutrauen ,

daß wir dem Hrn. Bölling nicht zugemuthet haben werden, dem

Hrn. Sandt, wegen obiger fünf Gegenstände, Unannehmlichkeiten

zu machen; auf keinen Fall wurden wir es gewagt haben, Ju»

stizbeamten vorzugreifen, die wider uns, wegen der Fonk'schea
Denk- und Druckschriften, gerichtliche Verfolgungen eingeleitet

haben, *") -^zu einer Zeit, wo der Urquell aller Gerechtigkeit, der

») In einer Prozedur gegen ein Frauenzimmer hat vor Kurzem
ein Untersuchungsrichter einen Verweisungsgrund vor da«
Zuchtpolizeigericht darin gesetzt, daß dasselbe sich daS Prädi¬
kat von gegeben, ohne dazu berechtigt zu seyn. Dieser
Justizbeamte bezog sich auf den Art. des Strafgesetzbuchs.
Weit gelinder bestraft das Allgemeine Preußische Landrecht
( Theil a, Titel 0.0, z. iZy? ) diejenigen, welche sich selbst
adeln. Unbegreiflich bleibt es, wie Hr. Sandt, in seiner
Druckschrist, da, wo er von seinem Adel spricht, so gewaltig
mit dem Fuße stampfen konnte. Sollte vielleicht das Sprüch¬
wort seine Rechte behauptet haben: «öl ,

/-war > Man lese, unter andern, Seite Zy folgende
Stelle: «Es ist daher dringend an der Zeit, daß Er. hoch-
„fürstliche Durchlaucht schnell einzuschreiten und vor allem den
„vorigen Zustand der Dinge (?) in Betreff mei¬
ßner N a in e n s g e r e cht s a m e n (??) wieder herzu»
„st ellen (!) geruhen möchten , damit ich nicht in Zeitungen
„und Flugschriften auch in dieser Hinsicht zum Gegen»
»stand neuer zügelloser Beschimpfungen (?) und Verläumdun»
gen (??) gemacht werde !!! u

Hatte Hr. Sandt, wenn er schon vor der Eündfluth von
Adel gewesen wäre, härter auftreten können ? Allerdings
hat man in öffentlichen Blattern , aber mit vollem Rechte,
ihm das Prädikat von bestritten ; damals halte er daS adeliche
Schild einziehen sollen.

") Hr. Aldenhoven und ich, vor das Zuchtpolizeigsricht geladen ,
wurden in beiden Instanzen freigesprochen. Mir ward, durch
b Reifen nach Cölln, an
ein Schaden von mehr als Zoo Reichsthaler zugefügt. Ich
gebe die Hoffnung nicht auf, denselben ersetzt zu erhalten. Die¬
ser Prozeß wird im Drucke erscheinen; die Beilagen haben
schon die Presse verlassen. Deutschland muß doch erfahren »
welches Loos man zu Cölln den Vertheidigern des Märtyrer«
Fonk bereiten wollte — den nämlichen Vertheidigern, die,
hätten sie weniger gethan, zu Verräthern an ihrer Pflicht



König, den Irrthum des Geschwornengerichts, die Unschuld un¬

sers Schützlinge, und mit ihr die Haltbarkeit der vorgebrachten

Vertheibigungsmittel, schon proclamirt hatte ; zu einer Zeit, wo

ganz Europa die Preußischen Unterthanen glücklich prieß , daß

unter dem gerechten Monarchen der Unschuldige, selbst bei Miß¬

griffen der Justiz, nicht zu zittern braucht.

Ich, meines OrtS, habe niemals einen Groll auf Hrn. Sandl

gehabt. In der Sache des Hrn. Fonk mußten Hr. Aldenhoven und

ich unsercSchuldigkeitthuu, und wir haben die Schranken einer ge¬

setzmäßigen Vertheidigung nicht überschritten. Daß ich dem Hrn.

Kandt nicht das Prädikat von beigelegt, worauf derselbe in seiner

Denunciation vom r3. Januar rSaH stichelt, davon liegt der Grund

in der, mir angebornen Ängstlichkeit. Ich befürchtete nämlich

geworden wären; den Vertheidigern, auf welche doch ein
Theil des Verdienstes zurückfällt, daß die Jahrbücher der
rheinischen Criminalhöfe einige blutige Blätter weniger aus¬
zuweisen haben, und daß kein unschuldiges Haupt vom Blut¬
gerüste herabgerollt ist.

Auch die Prozesse gegen Hrn. Aldenhoven, veranlaßt durch
die Denunciation bei Hrn. Sande und durch eine Aeußerung
des Erstern über den Geheimen Justiz- und Appellations¬
rath , Hrn. Schmitt, sollen der Publizität überliefert wer¬
den. In Beziehung auf den letztern Prozeß bemerke ich

blos , daß der Chef der Justiz eine Untersuchung, im Dis-
ziplinarwege, angeordnet hat, wovon das Resultat in fol¬
gendem Schreiben an den General-Prokurator Hrn. Bölling
enthalten ist:

„Er. Hochwohlgebornen habe ich die Ehre, auf das heute
„erhaltene Schreiben, den Advokat-Anwalt Aldenhoven be¬
treffend, im Vertrauen ganz ergebenst zu erwiedern, daß ich
„in der mir aufgetragenen Untersuchung , auf Einsendung der
„Akten, nur den Austrag erhalten habe, nach dem Art. 4g
„des Gesetzes vom 2 ->een April »Lio zu verfahren, und dem
„Hrn. Geh. Justiz- und Appellationscath Schmitt das Miß»
„fallen iciner Ex. des Hrn. Justiz-Ministers darüber zu er-
„tennen zu geben , daß er , in der Sache der Gemeinde Conz
„wider den staufmann Grach , einen Aufsatz für die Gemeinde
„gefertigt habc.u

Cölln den t. Juni 1824.

Der erste Präsident am RH.App. G. H.
(gez.) Danie l s.

Dieses Schreiben ward, in den öffentlichen Sitzungen vom
10. .Juli und ä. Dezember rkaj , und vom 20. Januar tL»ß ,
verlesen. Der Artikel 4y lautet:

presidens des Loure äraperials» et des tridnnanzc
de pwviuitz, <5iristanes averlücmt d'oäiae , cm «ur Ic rs-

»juikUnire du rniaistörs Pulzlie , tont ZNAS c^ui cow^rci-
weltr» I» dißnitö d« «oa caraetöre.



daß, wenn die Justiz, wegen des Wörtchens von, eine feind¬
selige Bewegunggegen Hrn. Sandt machen sollte, ich als Mir«
schuldiger herangezogen werden dürfte, so wie ich dann, weil
ich die Besorgung der Censur und der dritten Korrektur der
Druckschriften des Hrn. Fonk übernommen, der Theilnahme an
angeblich darin enthaltenen Verläumdungen beschuldigtund ge«
richtlich verfolgt worden bin, während dem Hr. Fonk, unan¬
greifbar unter der Aegide der bekannten zwei Kbnigl. Kabinets«
befehle vom 2S. Juli und sten Oktober »LaZ, und der Buch¬
drucker und Buchhändler, deren Namen auf den Titelblättern
stehen , mit keiner Prozedur behelligt worden sind. Ueber meine
freundschaftlichen Gesinnungen gegen Hrn. Sandt will ich nur
«in Beispiel anführen. Als von dem Todtenzettel, im November
v. I. in Cölln verbreitet, worin der Sterbfall und die Beerdi«
gung des Adels des Hrn. Sandt angekündigtwar » mehrere Ex¬
emplare nach Coblcnz geschickt wurden, lachte Jeder über den
Scherz. Nur ich lachte nicht; ich erklärte sogar das Daseyn
des Todtenzettels für eine unchristliche Handlung und erinnert«
die Lacher an das Bekannte:

lVclili'clo nc>n eil asschsossieaclssectio —
Betrübte soll man nicht noch mehr betrüben.

G r e b e l,
Advokat-Anwalt zu Coblenz.

Ein Justizbeamter, der die Advokatur niemals ausgeübt,
hat, während dem diese Schrift unter der Presse war, geäus«
scrt, ich hätte den erlittenen Verlust zu hoch angeschlagen. Ich
erwiedere: daß im Jahr 1822 meine Praxis bekanntlich eine
der ausgedehntesten war; daß ich, als Folge der provisorischen
Vollstreckung des Suspcnsionsbeschlusses und vorzüglich als Folge
der Nichtbeachtungdes Appellations-UrtheilS, alle meine Pro¬
zesse, sowohl die am Landgerichte als die am Justizsenat an¬
hängigen, abgeben mußte; daß ich, während der Suspension,
weder neue Civil-Prozesse annehmen, noch als Vertheidiger bei
dem Zuchtpolizeigerichte und bei dem Assisenhofe auftreten konn¬
te. Hiernach wag der Justizbcamte die Berechnung des Scha¬
dens aufstellen, der mir zugefügt worden ist. Ich werde densel«
den zu seiner Zeit nachweisen.
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